
 
V0693/24 
 
Erlass einer Satzung über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) 
(Referenten: Herr Fleckinger, Herr Müller) 
 
 
Antrag: 
 
1. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B werden entsprechend dem Vorschlag der 

Verwaltung gem. der beigefügten Hebesatzsatzung Anlage 1 (GrSt B: Hebesatz 530 mit 
grünem und gelbem Konsolidierungspotential, GrSt A: Hebesatz 390) festgesetzt. 
 

2. Nur sofern Antragspunkt 1 keine Beschlussmehrheit findet: 
Die Hebesätze werden gem. der beigefügten Hebesatzsatzung Anlage 2 (GrSt B: Hebesatz 
500 mit grünem Konsolidierungspotential, GrSt A: Hebesatz 390) festgesetzt. 
 

3. Nur sofern die Antragspunkte 1 und 2 keine Beschlussmehrheit finden:  
Die Hebesätze werden gem. der beigefügten Hebesatzsatzung der Anlage 3 festgesetzt (GrSt 
B: Hebesatz 475, aufkommensneutraler Hebesatz mit Korrekturzuschlag, GrSt A: Hebesatz 
390). 
 

 
 

Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und 
Arbeit 

15.10.2024 Vorberatung 

Stadtrat 22.10.2024 Entscheidung 

Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und 
Arbeit 

03.12.2024 Vorberatung 

Stadtrat 17.12.2024 Entscheidung 

 
 
Stadtrat vom 17.12.2024 
  
Herr Fleckinger zieht die Antragspunkte 1. und 2. zurück. Sodann erfolgt die Abstimmung zu 
Antragspunkt 3.  
 
 
Die Anwesendenmehrheit und die Stimmberechtigtenmehrheit war zur Zeit der Abstimmung 
gegeben. 
 
 
 
Mit allen Stimmen: 
Entsprechend dem Antrag genehmigt.  
 

 
 

 


